"Steht uns die Katastrophe noch bevor?"
Hans-U.Jakob 

„Die Bevölkerung hat kein Anrecht auf ein Null-Risiko, Grenzwerte dienen lediglich dazu, die Schäden in vertretbaren Grenzen zu halten.“  
(vom Bundesgericht geschütztes Urteil des Bernischen Verwaltungsgerichtes vom 5.3.2001)

Bei Strahlenschäden haftet nach Art 684, 679 ZGB sowie Art 7 USG der Grundstückeigentümer. Es handelt sich um eine Art Kausalhaftung. Um nicht haftpflichtig zu werden, kaufen die Mobilfunkbetreiber für ihre Antennenstandorte nicht einen einzigen Quadratmeter Boden, obschon dies im Landwirtschaftsgebiet rund 1000 mal billiger wäre als Miete. So wird ihnen nie ein zweites Asbestdebakel blühen. Den Landwirten dagegen schon.

Zitate:

 "Die Unwissenheit der Bevölkerung wird von Betreibern und Bundesämtern schamlos ausgenützt."
"Betreiber kaufen nicht einen einzigen Quadratmeter Boden, um nicht haftpflichtig zu werden."
"In der Schweiz stammt ein überwältigendender Anteil der hochfrequenten nichtionisierenden Strahlung (NIS) aus den rund 12 000 Mobilfunk-Basisstationen. NIS ist der Oberbegriff für die elektromagnetische Umweltbelastung. Aber NIS ist nicht gleich NIS. Niederfrequente Quellen, also alles was mit Stromversorgung zu tun hat, ist mit amtlichen Grenzwerten von 5000 V/m (Volt pro Meter) reglementiert und hochfrequente NIS, wie Mobilfunkstrahlung, mit 5 V/m. Schon der Gesetzgeber hat also erkannt, dass Mobilfunkstrahlung rund 1000 mal „giftiger“ ist als die Strahlung von Stromleitungen und Haushaltapparaten.

Auch innerhalb der hochfrequenten NIS gibt es, was die Wirkung auf die Gesundheit anbelangt, gewaltige Unterschiede. Mobilfunkstrahlung verursacht trotz geringerer Intensität, aber einer Art „Schlagbohrerwirkung“ weitaus grössere Schäden. 

Für die Bevölkerung sind das unbekannte Fakten, was von Betreiberseite, speziell von dazu angestellten Wissenschaftern und leider auch von verschiedenen Bundesämtern, schamlos ausgenützt wird. 
Stets wird nur auf die Strahlendosis, nie aber auf die Strahlungsart verwiesen.

Die Strahlung von Mobilfunkantennen ist scharf gebündelt und wird ähnlich einem Autoscheinwerfer, leicht nach unten gerichtet abgegeben. Mobilfunksender strahlen nie direkt nach unten, ihre Strahlenkeule hat erst nach rund 250 m Bodenberührung.  So kommt es, dass der Standortgeber einer Mobilfunk-Basisstation weniger belastet ist als seine Nachbarn.

Sendeleistungen allein sagen also gar nichts aus über die Strahlung am Ort ihres Eintreffens. Man muss zusätzlich stets Senderichtungen, Bündelung und Antennenart kennen.

„Uns geht es ausgezeichnet“ stand unlängst in Mobilfunker-Inseraten dieser Zeitung unter dem Porträt von zwei lachenden Bergbauern, die eine Mobilfunkantenne auf ihrem Heimwesen haben. Unsere Messtechniker haben diese Antennenstandorte eingehend untersucht. Beim ersten stand der Antennenmast auf einem Geländevorsprung und die Antennen waren vom Heimwesen weg ins Tal hinunter gerichtet. Das ganze Heimwesen lag deshalb schön strahlungsfrei. Beim zweiten Fall handelt es sich um eine Antenne im Fankhausgraben, wo nur 3-4 Gespräche gleichzeitig übermittelt werden. Auch hier fand sich nur eine minimale Strahlung. Die Strahlungsintensität steigt von 25 auf 100 Prozent, sobald eine Antenne mit 80-90 Gesprächen voll ausgelastet wird. Dies ist der Fall bei Heimwesen in Antennennähe, die neben Hauptverkehrsadern oder grösseren Ortschaften liegen. Schlimm wird es, wenn diese zusätzlich noch eine Hauptstrahlungsrichtung ertragen müssen. Hier werden Menschen und Tiere krank.

Als erstes bricht das Immunsystem zusammen, so dass Entzündungskrankheiten freie Fahrt haben. 
Solche Krankheiten treten auch andernorts auf, im Hauptstrahlungsbereich aber weit gehäufter. NIS wird vom Organismus als Licht interpretiert, weshalb die Produktion von Melatonin, welches als Krebsbekämpfungshormon gilt und nur nachts und bei Dunkelheit in der Zirbeldrüse produziert wird, verunmöglicht ist.

Tumore haben eine Entwicklungszeit von fünf bis zehn Jahren - so lange gibt es den flächendeckenden Mobilfunk noch gar nicht. Die Katastrophe steht uns also noch bevor. Fortpflanzungsschäden dagegen sind schon heute bekannt.
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